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7. Änderung Riesdorf 
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AUSLEGUNGSVERMERK 
 
Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Riesdorf an der L 715“ der 
Gemeinde Niederer Fläming, Stand ………………, wurde mit der 
Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom ………..………. bis zum 
…………………… aufgrund der Bekanntmachung im Amtsblatt 
………………....für das Amt Dahme/Mark am …………………….. im 
Bauamt des Amtes Dahme/Mark öffentlich ausgelegt. 
 
 
 

           ………………………………………………. 
Dahme/Mark, den         David Kaluza, Amtsdirektor des Amtes Dahme/Mark 

 
 
FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederer Fläming hat die 7. 
Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung Riesdorf an der L 715“ der 
Gemeinde Niederer Fläming mit Beschluss  ……………. festgestellt 
und die Begründung gebilligt. 
 
 
 

           ………………………………………………. 
Dahme/Mark, den         David Kaluza, Amtsdirektor des Amtes Dahme/Mark 
 

 
 
PLANGENEHMIGUNG 
 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung Riesdorf an der L 715“ der 
Gemeinde Niederer Fläming wurde am .......................... durch die 
höhere Verwaltungsbehörde genehmigt. 
 
 
  
                     ……………………………………………. 
Luckenwalde, den         Landkreis Teltow-Fläming  

AUSFERTIGUNG 
 
Die 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes im Bereich 
des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Riesdorf an der L 715“ der 
Gemeinde Niederer Fläming bestehend aus der Planzeichnung (Blatt 
1), der Planzeichenerklärung (Blatt 2) und den Verfahrensvermerken, 
Rechtsgrundlagen (Blatt 3), wird hiermit ausgefertigt. 

 
 
 

            
……………………………………………. 

Dahme/Mark, den         David Kaluza, Amtsdirektor des Amtes Dahme/Mark 
 

 
 
 
 
 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
 
Die Erteilung der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde 
zur 7. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes im Bereich 
des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Riesdorf an der L 715“ der 
Gemeinde Niederer Fläming wurde am ................................... im 
Amtsblatt ………………... für das Amt Dahme/Mark ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit der Bekanntmachung ist die Änderung des 
Flächennutzungsplanes wirksam geworden. 

 
 
 

               ….…………………………………………. 
Dahme/Mark, den         David Kaluza, Amtsdirektor des Amtes Dahme/Mark 
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